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Jaadia ben Jofeph aus Fajjum
 942892

Über eine zum Nachlaß gehörige Schuldforderung

Und was ihr gefragt habt: Ruhen ftarb, feine Hinter-
bliebenen holten die Gefchäftsbücher und Rechnungen
des Verftorbenen hervor und boten üe Kaufleuten und
fonft zuverläfflgen Juden zur Prüfung dar, welche ihrer-
seits die Bücher und Rechnungen ganz in Ordnung
fanden. Da zeigte fleh auf Grund befagter Gefchäftsrech-
nungen, daß Simeon, der mit dem Verftorbenen in ge-
fchäftlichen Beziehungen ftand, diefem Geld fchuldig
geblieben ift. Die Erben treten nun an Simeon heran
und verlangen, daß er feine Bücher vorlege, damit die
Wahrheit genau ermittelt werde, nach Art des kauf-
männifchen Verfahrens im Gefchäftsverkehr. Simeon
aber fagt: Ich habe kein Buch und kenne keine Rech-
nung, aber ich weiß, ich fchulde euch Nichts! Darauf
fragen ihn die Erben: Geftehft du ein, daß du mit dem
Erblalfer lange Jahre hindurch in Gefchäftsverbindun-
gen geftanden, viele Schulden an ihn hatteft und Wa-
ren von ihm bezogft?—Jawohl, erwidert Simeon, aber
ich bin euch Nichts fchuldig geblieben.—Wie kannft
du das wiffen, fragten Jene, wenn du kein Buch und
keine Rechnung haft?—Simeon weiß nun Nichts hin-
zuzufügen, aber er bleibt feft dabei, daß er Nichts fchul-
de. Es belehre uns der Gaon, wie das Gefetz ift.
Wenn die Sache fo war, wie in der Frage dargelegt,
daß Rüben geftorben und deffen Erben auf Grund der
Bücher und Rechnungen mit einer Schuldforderung an

3



Simeon herantreten und von ihm verlangen, daß er
feine Gegenrechnungen zeige, Simeon aber feinerfeits
eingefteht, daß er viele Jahre mit dem Verftorbenen in
Handelsbeziehung geftanden,— dann fall Simeon von
Rechts wegen veranlaßt werden, feine Bücher und Rech-
nungen aufzufuchen, damit den Erben klar werde, was er
dem ErblaiTer gefchuldet und auf welche Weife er die
Verpflichtungen erfüllt und die Gefchäfte abgewickelt.
Es find verfchiedene einlchlägige Gefetze in der Mifchna
vorhanden; Rechnungen zu führen ift aber eine direkt
aus der Thora hervorgehende Forderung. So finden wir,
daß die Thora den Verkäufer eines Feldes veranlaßt, mit
dem Käufer abzurechnen: «Er berechne die Jahre des Ver-

kaufes underjiatte den Überfchuß» [). Mos. 2 5,2 ].Siefor-
dert, daß man felblt mit dem Nichtjuden, der fleh ver-
kauft, Abrechnung halte: Und er rechne mit feinem Käufer
u.f.w. [das. 2[,[0], nämlich fo, daß ein etwaiger Über-
fchuß oder Fehlbetrag beglichen werde, je nachdem
«noch viele oder wenige Jahre find.» Solche Verpflich-
tungen und Gebote gelten nun lelbft für den Verkehr
mit einem Nichtjuden, um fo eher daher gegen Israe-
liten. Wenn alfo Simeon behauptet, er habe keine Bü-
eher und Rechnungen, und fchulde Nichts, fo find dabei
drei Möglichkeiten denkbar: 1. Entweder er hat die Bü-
eher und Rechnungen und verfteckt fie, weil er wohl
weiß, daß fie die Schuldforderung beftätigen würden;
oder 2. er hat jene Dokumente nicht, weil er fie ver-

brannt, zerrilfen, vernichtet hat, um möglichft die Spur
derSchuldzeugniffe zu verwifchen; oder endlich 3. fein
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Handelsbuch ift wirklich ohne fein Verfchulden zufäl-
lig verloren gegangen und er fagt vielleicht die Wahr-
heit, wenn er fich für fchuldenfrei erklärt. Wegen die-
ler Zweifel ift er verpflichtet, einen Eid abzulegen, wie
folgt. Er fchwöre: 1. daß er fleh nicht bewußt ift, über
feine Beziehungen zu Rüben Buch und Rechnung zu
haben; 2. daß er nicht weiß, wo das Buch fei und es nicht

felbft vernichtet habe; 3. daß er Rüben Nichts fchuldig
geblieben fei, von keiner Seite und auf keine Weife.
Dieter Eid ift der «rabbinifche» der in der allgemeinen
Gefetzesgebung bekannt ift und mitunter in der Weife
auferlegt wird, daß der Verdächtigte fchwören muß:
«Ich habe dir alles bezahlt, was ich gefchuldet.» Die
Form diefes Eides ift, daß die heilige Gefetzrolle auf
einen Stuhl hingefetzt wird und der Gerichts-Bevoll-
mächtigte fleh hinftellt und ausruft: Die Söhne Rubens
richten an Simeon eine Geldforderung auf Grund
der Rechnungen ihres Vaters. Simeon aber behauptet,
Nichts zu fchulden und keine Rechnung zu haben:
Wer jenen etwas fchuldet und nicht eingefteht, wer Bü-
eher oder Rechnungen befitzt, wodurch die Schuld-An-
fprüche beitätigt werden, und fie nicht vorlegen will,
oder wer weiß, wo fie find, oder fie vernichtet — der

fei und werde » Gott aber, der Heilige, gelobt
fei er, beftraft den Böfewicht, wie es heißt 1. Kön. 8,31:

«]Vorin Jemand fehlt gegen feinen Nächßen und legt auf
ihn einen Eid, ihn zu beeidigen — Du wirft es hören im
Himmel und Recht fchaffen » u.f.w.



Rabbi Meir aus Rothenburg an der Tauber
1230 - 1 293

Der Gehaltsanfpruch des Lehrers

Ich habe meinen Lehrer R. Jechiel gefragt, wie er über
folgenden Fall denke: «Jemand hat einen Lehrer für
feinen Sohn (auf ein ganzes Jahr) beftellt und in der
Mitte des Jahres erkrankte oder ftarb der Sohn oder ein
anderes Unglück traf ein, wodurch der Unterricht fus-
pendiert werden mußte, muß dem Lehrer das volle Ge-
halt bezahlt werden oder nicht?» Seine Meinung war,
daß das Gehalt vollftändig gezahlt werden müde, da es
ja auch einem gewöhnlichen Arbeiter in folchem Falle
nicht vorenthalten werden darf. Der Fall fei ähnlich wie
bei den «Erdarbeitern oder Laftträgern von Mechufa»
denen trotzdem ihr Arbeitstag vom Arbeitgeber nur
zum Teil in Anfpruch genommen wurde, der volle Lohn
gezahlt werden muß, da die unfreiwillige Muße fie nur
J'chwäche; Baba meziafol. 77a: Raba Jagt: Wenn jemand
Tagelöhner gemietet hat, um ein Feld mit Waffer zu be-
gießen, und die Arbeit inzwifchen durch einen Regen über-
flüffig geworden iß, Jo iß der Schaden des Arbeitsverlußes
auf Seiten der Tagelöhner; wurde die Bewäfferung durch
das Heraustreten eines Stromes unnötig, fo hat der Beßtzer
den Lohn zu entrichten (da die Arbeiter von dem Befinden
eines Stromes in der Nähe des Feldes und der daraus ent-
flehenden Möglichkeit einer Überfchwemmung nicht zu
wijfen brauchten, während der Beßtzer wohl in Erwä-
gung diefer Möglichkeit mit den Arbeitern Verabredungen
treffen konnte). Iß der Fluß, aus dem das Waffer zur
6
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Begießung geholt werden follte, um Mittagszeit vertrocknet
worden, Jo iß, falls diefer Umftand als ungewöhnlicher
hinzutritt, der Schaden von den Arbeitern zu tragen; falls
er aber oft vorzukommen pflegt, ift zu unterfcheiden, ob
die Arbeiter einheimifche (und mit den Verhältniffen ver-
traut) oder auswärtige (und der Verhältniffe unkundig)
find und nur in letzterem Falle trägt der Befitzer den Scha-
den. Auch der Lehrer will lieber unterrichten, als mü-
ßig bleiben. Darauf wandte ich meinerfeits ein: Warum
ift der Fall nicht vielmehr mit demjenigen zu verglei-
eben, wo ein «Fluß vertrocknet », wobei, wenn das Er-
eignis ein ungewönliches ilt, der Schaden aufSeiten der
Arbeiter ift? In unferem Falle konnte ja auch der Vater
nicht willen, daß der Sohn erkranken würde, fo follte
der Lehrer den Schaden tragen! Darauf erwiderte er:
«In jenem Falle kann der Befitzer zum Tagelöhner fa-
gen: Hole, wenn du arbeiten willft, anderweitig Walfer
her! Der Lehrer aber kann dem Unglück durch nichts
abhelfen.» Dann ift das Verhältnis, fagte ich, doch im-
mer nicht verfchieden von demjenigen, wo die Arbeit

durch einen « Regen » gehört wurde?» Er gab mir das
nicht zu und berief fich auf eine Entfcheidung des Ri,
wonach dem Lehrer das volle Gehalt gezahlt werden
müßte. Wenn jedoch ein anderer Knabe da ift, fo kann
vom Lehrer gefordert werden, diefem den Unterricht
zu erteilen. Nur in dem Falle, wo die Erkrankung oder
der Tod des Schülers vor Beginn des Unterrichtes über-
haupt ftattgefunden, könnte vielleicht der Vater von
der Zahlung des Gehaltes gänzlich befreit werden.
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Wenn der Lehrer feinerfeits (vor Ablauf der Vertrags-
zeit) zurücktritt, fo betrachtet jener Gelehrte eine Ent-
behrung des Unterrichts als «Schaden ohne Erfatz » für
den Schüler, fo daß der Vater desfelben berechtigt ift,
wie es in ähnlichem Falle bei Vertragsbruch von Werk-
meiftern gefchieht, fofort auf Rechnung des Lehrers ei-
nen anderen anzuftellen. Findet er jedoch keinen an-

deren, fo bleibt die Schuld des Fehrers gegenüber dem
Vater nur eine moralifche. Ift der Fehrer durch ein un-

vorhergefehenes Ereignis, z.B. durch einen Todesfall in
feiner Familie, gezwungen worden, feine Tätigkeit ein-
zuftellen, fo darf er wohl das volle Gehalt, unbefchadet
der Unterbrechung des Unterrichts, beanfpruchen.



Rabbi Aharon Samuel Kaidonower aus Wilna
geftorben 1696

Über die Verwendung frommer Stiftungen

Rüben hatte die letztwillige Beftimmung getroffen, daß
aus feinem Nachlaß 100 Goldgulden zum Ausbau einer

Synagoge in feiner Heimatftadt verwendet werden foll-
ten. Bevor noch die Teftamentsexicutoren den genann-
ten Betrag an die Vorfteher der Gemeinde ausbezahlten,
mußten alle Juden die Stadt verlaffen und der weitaus
größte Teil derfelben ließ fich in einer Nachbarltadt nie-
der. 20 Goldgulden hatten üe aber, bevor fie die Hei-
matftadt verließen, aus dem legirten Betrage von den
Teftamentsexecutoren erhalten. Nach einiger Zeit nah-
men aber in der von den Juden verfallenen Stadt an-

dere jüdifche Familien ihren Wohnfitz, fie erwarben
von den Chriften den Platz, der zum Synagogenbau
beftimmt war und wollten an den Aufbau der Synago-
ge gehen; fie beanfpruchten den zum Bau der Synago-
ge legirten Geldbetrag. Drei Parteien ftehen nunmehr
einander ftreitend gegenüber. Die gegenwärtigen Mit-
glieder der Gemeinde machen geltend, daß der Betrag
von loo Goldgulden zum Bau einer Synagoge für die
Gemeinde diefer Stadt beftimmt worden fei, es müffe
derfelbe darum ihnen, da fie die Synagoge aufbauen
wollen, ausbezahlt werden. Die ehemaligen jüdifchen
Einwohner diefer Stadt machen dagegen geltend, daß
fie alle Gelder verwalten, die in diefer Stadt gottesdienft-
liehen Zwecken geweiht worden find, zu welchen auch
der ftrittige Betrag gehöre; daß derVerftorbene ein Mit-
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glied ihrer Gemeinde war und ihnen darum die noch
fehlenden 80 Goldgulden überwiefen werden müffen.
Es treten aber auch die Erben des Verftorbenen auf und
erklären, daß, nachdem fich die Gemeinde, der die ioo
Gulden gefchenkt worden find, aufgelöft, die Synago-
ge, für deren Ausbau der Betrag beftimmt war, zerftört
ift und der Betrag bisher nicht bezahlt ift, eine Ver-
pflichtung, ihn zu bezahlen, überhaupt aufgehört hat.
Diefe Sache bedarf reiflichen Nachdenkens. So viel ift
klar, daß die Ausführungen, durch welche die Erben
ihre Anfprüche begründen, ganz hinfällig find. Denn
lelbft, wenn der Vater noch am Leben gewefen wäre,
hätte ihn der Elmftand, daß fich die Gemeinde aufge-
löft hat, nicht berechtigt, den einem heiligen Zweck
gelobten Betrag zurückzubehalten oder zurückzufor-
dern, denn der Gemeinde fteht das Recht zu, wenn der
gelobte Betrag für den von dem Spender angegebenen
Zweck nicht verwendbar ift, ihn einer andern heiligen
Sache zuzuwenden, wenn diefe eine höhere Weihe he-
fitzt. Konnte alfo der Vater den genannten Betrag nicht
zurückfordern, dann können es die Kinder noch weni-
ger, indem fie geltend machen, daß der Wille des Vaters
nicht ausgeführt zu werden vermag. Ein Beweis für die
Richtigkeit diefer Anficht ift aus dem Compendium
«Mordechai » zu erbringen, in deffen Namen der Beth
Jofeph zu Tur Orach Chaim cap. 153 Nachfolgendes
ausführt: Rüben fügte, ich fchenke diefes Stück Boden zu
dem Zwecke, daß auf ihm eine Synagoge erbaut werde.
Die Chriften unterfagen aber den Bau der Synagoge, wo-
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rauf die Gemeinde erklärt, auf dem1 gefchenkten Fleck ein
Lehrhaus zu errichten. Mordechai geßattet in diefem Falle
dem Rüben nicht, die Schenkung unter dem Vorwände
rückgängig zu machen, daß er das Stück Boden nur zum
Bau einer Synagoge hergegeben habe; doch muß die Ge-
meinde feine Zuflimmung für die anderweitige Verwendung
des Platzes einholen, weil er in ihrer Mitte wohnt. Er rät
der Gemeinde zu warten, bis entweder die Chrißen den
Bau der Synagoge geßatten oder Rüben zum Baue eines
Lehrhaufes die Zuflimmung gibt. Aus angeführter Ge-
fetzesftelle ift erwiefen, daß in unferem Falle die Erben
den von dem Vater gefpendeten Betrag nicht zurück-
fordern können, umfoweniger, da der Spender tot ift
und zumal er nicht ein Haus oder ein Stück Boden,
fondern Geld gefchenkt hat und Geld, — nach Jore Dea
cap. 259 § 2 —welches für einen Synagogenbau gefpen-
det worden ift, auch für ein Lehrhaus, detfen Heiligkeit
eine größere ift, verwendet werden darf. Die Forderung
der Erben ift demnach rundweg abzuweifen. Nun wäre
noch zu erweifen, ob der legirte Betrag den Familien,
welche die Stadt verlalfen oder denen, die fich dafelblt
von Neuem angefiedelt haben, zu überweifen fei. Wir
können auf eine Entfcheidung des R. Jofeph Kolon
(Maharik) verweifen, der eines ähnlichen Falles Erwäh-
nung tut. Ruhen war der Vorlteher einer Synagoge, er
und fämtliche Mitglieder der Synagoge, die nunmehr
leer fteht, mußten die Stadt verlaffen; Ruhen nahm das
ganze Vermögen der Synagoge mit nach dem neuen
Wohnßtze und fragte nun, ob er die Gelder, die für die
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Bedürfnitfe der Synagoge beftimmt wären, für andere
Zwecke, etwa für Unterrichts - oder Armenzwecke und

dergleichen verwenden darf. Kolon erklärte: Wenn der
Vorßeher Rüben nicht volles Verfügungsrecht über genannte
Gelder hatte und bei Verwendung derfeiben auf die Wün-
fche der Gemeinde zu hören verpflichtet war, dann muß
er, um die Synagogengelder für andere Zwecke zu ver-
wenden, darüber erfl die Mitglieder der Synagoge, deren
Vorßeher er war, hören und nur mit deren Zußimmung
kann er die erwähnten Gelder für andere gute Zwecke,
wie zur Verheiratung verwaißer Mädchen oder für Un-
terrichtszwecke verwenden. Ebenfo entfcheidet UTerles
Jore Dea cap. 256 § 4. Daraus ift nun erfichtlich, daß
einer Gemeinde, welche die Heimat verlaffen muß, das
Recht zufteht, alle heiligen Zwecken gewidmeten Gel-
der an fich zu nehmen und diefelben unter Zuftim-

mung der Gemeinde oder der heben Vertreter derfelben
in der neuen Heimat auch für andere Zwecke zu ver-

wenden. Es haben darum die Familien, welche fich eine
neue Heimat auffuchen mußten, das zweifellofe Recht
auf die 80 Goldgulden, welche die Teftamentsexecuto-
ren noch in Händen haben und dasfelbe wird durch

den Umftand nicht verringert, daß die 80 Goldgulden
noch nicht ausgefolgt worden find. Diejenigen, welche
fich in der von jenen verladenen Stadt angefiedelt ha-
ben, werden in derfelben als Fremde angefehen, he
haben kein Anrecht auf den Befitz derer, die früher da
wohnten, zumal diefe es aufgegeben haben, je wieder
in die alte Heimat zurückzukehren. Sollte dies jedoch



gefchehen, dann muß allerdings der teftierte Betrag
zum Bau einer Synagoge verwendet werden, damit der
Wunfch des Verftorbenen in vollem Maße erfüllt wer-

de. Dies ift der Rechtsftandpunkt. Ein Act der Billigkeit
und Freundlichkeit wäre es aber, mit genanntem Be-
trage der neuen Gemeinde eine Synagoge bauen zu
helfen, da es tatfächlich doch der Wunfch des Verftor-
benen war, für den gefpendeten Betrag eine Synagoge
in feiner Vaterftadt aufzubauen.
Das, was mir nach meinem ärmlichen Wifferi recht
lchien, habe ich dir gefchrieben.



Hai ben Scherira Gaon
der letzte Gaon aus Pumbedita

940 -1038

Zeugnis für die Echtheit einer Unterfchrift

Be/onders wertvoll als einzige Überlieferung
der üblichen Schlufsformel, die fonft von
den Copifien ftets fortgelaffen wurde.

Und was du ferner gefragt haft: Dürfen Rüben und der
Sohn feiner Schwefter als Zeugen die Unterfchrift Si-
meons, des Bruders von Ruhen, beftätigen?
Alfo wird in der Mifchna gelehrt: Jedermann ift zuver-
läffig, wenn er behauptet: Dies find die Schriftzüge mei-
nes Lehrers, diefes die Schriftzüge meines Bruders. Es
wird darauf in der Gemara hinzugefügt:«R. Huna, Sohn
des R. Jofua, Jagt: Jedoch nur dann, wenn noch ein Zeuge
hinzukommt .» Wenn nun diefer andere Zeuge ebenfalls
ein Verwandter, vom zweiten oder dritten Verwandt-
fchaftsgrade, ift, gilt dann das Zeugnis, oder muß noch
immer mindeftens ein ganz fremder Zeuge hinzutre-
ten?— Wenn Geld gefordert wird und ohne gerichtli-
che Beftätigung der in Rede ftehenden Unterfchrift auf
Erlegung der Summe nicht erkannt werden kann, dann
verfahre man in erfchwerendem Sinne und verlange,
außer den ZeugnilTen des Sohnes und des Bruders, noch
dasjenige eines Fremden. Man fei fehr vorfichtig in
Angelegenheit der Beftätigung von Urkunden, obwohl
Beftätigungen diefer Arten nur Verordnungen rabbini-
fchen Urfprungs find.
Und du, zu den Fürften Juda’s zählend, Vorfteher der
Lehrverfammlung, Sohn des Meifters und Gelehrten
14
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Jofeph, der du diefe Fragen an uns gerichtet— DER
HERR DER BARMHERZIGKEIT ERLEUCHTE
DEINE AUGEN MIT DEM LICHTE DER LEHRE,
UMGÜRTE DICH MIT BLÜHENDER KRAFT,
UM IHRE GEHEIMNISSE ZU ENTRÄTSELN; ER
ERHALTE DIR DIE GELEHRSAMKEIT, DASS
DU DURCH SIE DIE STUFEN DER WEISHEIT
EMPORSTEIGEST, ER ENTDECKE UND ERHEL-
LE DIR DIE NOCH DUNKLEN UND VER-
HÜLLTEN SCHÄTZE IN DEINEN GESAMMEL-
TEN KENNTNISSEN, ER ERHEBE DURCH DEI-
NE HAND DIE FAHNE DER LEHRE UND
MACHE DICH STARK, IN IHREM DIENSTE ZU
KÄMPFEN, ER WANDTE VOR DIR UND EBNE
ALLE SCHWIERIGKEITEN, DASS DU EHERNE
TORE ZERBRECHEST UND EISERNE RIEGEL
SPRENGEST, DASS DEINE QUELLEN SICH
FERNHIN VERBREITEN, NACH ALLEN GASSEN,
WIE WASSERBÄCHE, ÜBERSTRÖMEND; MÖGE
DIR SEGEN IN FÜLLE ZU TEIL WERDEN,
MÖGE DEIN STAMM BLÜHEN UND GEDEI-
HEN UND SEIN PFLANZENTRIEB DES ERD-
BALLS FLÄCHE ERFÜLLEN. — Diefe Fragen haben
wir erledigen und ausfertigen lallen im Monat Kislew

des Jahres 1308 der Urkunden -JEix
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